
Stadt Esens
Fachbereich 2 - Finanzen

Vorlagen-Nr.
ST/092/2012

   

SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin

Rat der Stadt Esens 21.05.2012

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Esens sowie Investitionsprogramm 2011 
– 2015 einschließlich Wirtschaftsplan der Stadwerke Esens 2012
 
Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 wurde im Ausschuss für Wirt-
schaft-, Gewerbe und Fremdenverkehr, Bauausschuss, Finanzausschuss und im Verwaltungs-
ausschuss beraten. Der Verwaltungsausschuss hat die Annahme der Haushaltssatzung nebst 
Haushaltsplan und Investitionsprogramm der Stadt sowie des Wirtschaftsplanes der Stadtwer-
ke empfohlen.

Die Haushaltssummen (§ 1) lauten

im Ergebnishaushalt

1.1 der ordentlichen Erträge auf                                         7.929.200 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                             8.149.700 EUR

1.3 der außerordentlichen Erträge auf                                   134.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                       134.000 EUR

im Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         7.057.100 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        7.284.100 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       640.700 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                     2.150.300 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                 1.410.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                     90.400 EUR
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes            9.107.800 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes           9.524.800 EUR

Der Wirtschaftplan der Stadtwerke lautet

im Erfolgsplan           Erträge und Aufwendungen       434.000 EUR
im Vermögensplan    Einnahmen und Ausgaben           71.000 EUR

Die Kreditermächtigung (§ 2) wird festgesetzt auf 1.410.000 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite (§ 4) wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro.

Die Realsteuerhebesätze (§ 5) sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A    360 v.H.
Grundsteuer B    360 v.H.
Gewerbesteuer   360 v.H.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2012 mit Investitionsprogramm 2011 – 
2015 sowie der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2012 werden in der vorgelegten Fassung 
beschlossen.
 

 
Esens, den  10.05.2012

(Petermann, Lars)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
VA Ja: Nein: Enth.:
Rat Ja: Nein: Enth.:

 

Anlagenverzeichnis:

Haushaltssatzung 2012 der Stadt Esens
Investitionsprogramm
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Esens – Wasserversorgung
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